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Einleitung 

Innerhalb der Europäischen Union nehmen die Tendenzen der Rechtsvereinheit-
lichung auf dem Gebiet des Privatrechts zu. 

Grund hierfür  ist insbesondere die wachsende Globalisierung auf dem Gebiet 
der Wirtschaft. Durch die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums sind 
zahlreiche Schranken ökonomischer und rechtlicher Art entfallen. Grundfreiheiten 
wie die Freiheit des Warenverkehrs (Art. 9 ff.  EGV) und die Dienstleistungsfreiheit 
(Art. 59 EGV) tragen zu einer Ausweitung des grenzüberschreitenden Geschäfts-
verkehrs bei. Ausschreibungen für Großaufträge im Bereich des Anlagenbaus wer-
den teils aus europarechtlichen, teils aus ökonomischen Gründen europaweit vor-
genommen, um nur ein Beispiel zu nennen. 

Die Einführung des Euro führt neben der finanziellen Entlastung und dem Weg-
fall währungsbedingter Kalkulationsunsicherheit zu mehr Transparenz im euro-
päischen Markt und verstärkt damit die grenzüberschreitende Konkurrenz weiter. 

Der Integrationsprozeß hat bereits jetzt ein Niveau erreicht, das eine Beschrän-
kung allein auf nationale Rechtsregeln unmöglich macht. Die mit der wirtschaft-
lichen Verflechtung einhergehende Internationalisierung des Rechtsverkehrs bringt 
die Frage nach einheitlichen Rechtsregeln im gemeinschaftlichen Wirtschaftsraum 
mit sich. Sie stellt sich in besonderem Maße im Bereich des Vertragsrechts.1 

So stellt Ferrand 2 die Frage, ob nicht das Vertragsrecht aufgrund der wirtschaft-
lichen Notwendigkeit dieses Rechtsinstruments sowie des stetigen Ansteigens in-
ternationaler „Situationen" das Gebiet sei, das sich am besten für rechts verglei-
chende Untersuchungen im Hinblick auf Europa anbiete. 

Mit der Zunahme internationaler Verträge ist auch die Bedeutung von Strafabre-
den stark gestiegen. Indem sie die Konsequenzen eines Vertragsbruchs bereits im 
Vertrag selbst regeln, eignen sie sich als Gestaltungsmittel insbesondere in komple-
xen Vertragsgebilden und damit gerade in der internationalen Vertragspraxis. 

Die besondere Bedeutung von Strafabreden in der internationalen Vertragspraxis 
wird von Berichten internationaler Arbeitsgruppen bestätigt. Sie spiegelt sich zu-
dem in den bereits bestehenden supranationalen Regelungen bezüglich eines ein-
heitlichen Vertragsrechts wider. Sowohl die „Principles  of  European  Contract 

1 Stellvertretend sei auf die Darstellungen in Kötz,  Europäisches Verlagsrecht I; Weyers, 
Europäisches Vertragsrecht; Zimmermann,  Konturen eines Europäischen Vertragsrechts, JZ 
1995,477 ff.  hingewiesen. 

2 Ferrand,  Rev.int.dr.comp. 1998,278. 

2* 
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Law"  der „Lando-Kommission" (1995) als auch die „Unidroit  Principles  of  Inter-
national Commercial  Contracté  (1994) enthalten Regelungen bezüglich vertragli-
cher Strafabreden beziehungsweise Schadenspauschalierungen. In diesem Zusam-
menhang ist auch auf den Vorschlag einer Arbeitsgruppe der United Nations  Com-
mission  of  International  Trade  Law  (UNCITRAL) aus dem Jahr 1983 sowie auf die 
Resolution des Europarates vom 20.1.1978 über Vertragsstrafen  hinzuweisen.3 

Die vorliegende Untersuchung soll die unterschiedlichen Gestaltungen des Insti-
tuts der Vertragsstrafe  beziehungsweise ihrer entsprechenden Erscheinungsformen 
in den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen untersuchen. Der Rechtsvergleich 
wird dabei unter dem Blickwinkel einer eventuellen Vereinheitlichung der Bestim-
mungen über Strafabreden auf dem Gebiet der Europäischen Union vorgenommen. 
Um eine fundierte Analyse von Bedürfnis, Möglichkeiten und Grenzen einer 
Rechtsvereinheitlichung zu gewährleisten, greift die Arbeit auf die vier europä-
ischen Rechtsfamilien zurück und untersucht je eine Rechtsordnung repräsentativ. 
Deutschland ist als Vertreter der germanischen, Frankreich als Vertreter der roma-
nischen, England als Vertreter der angelsächsischen und Schweden als Vertreter 
der skandinavischen oder nordischen Rechtsfamilie gewählt worden.4 

Im folgenden soll kurz der Gang der Untersuchung skizziert werden. 
Die Konzeption der Arbeit sieht keine in sich geschlossenen Länderberichte 

zum Recht der Vertragsstrafe  vor. Vielmehr werden die unterschiedlichen nationa-
len Ansätze bezogen auf die einzelnen Problembereiche dargestellt. Die Arbeit 
gliedert sich in drei Kapitel. 

Im ersten Kapitel soll die Rechtsnatur der Vertragsstrafe  beziehungsweise der 
ihr entsprechenden Rechtsinstitute in den jeweiligen Rechtsordnungen dargestellt 
werden. Nach einer Erläuterung der Begrifflichkeiten  erfolgen eine ausführliche 
Untersuchung der Funktionen der Strafabrede sowie daran orientiert die Abgren-
zung benachbarter Rechtsinstitute. 

Bereits hier werden erhebliche Differenzen  zwischen den verschiedenen Rechts-
ordnungen deutlich. Während in Deutschland, Frankreich und Schweden hinsicht-
lich der grundsätzlichen Wirksamkeit von Strafabreden keine Bedenken bestehen, 
ist nach englischem Recht zu differenzieren.  Wurde die Abrede „in terrorem"  ver-
einbart in dem Sinn, daß sie als Druckmittel zur Erfüllungssicherung dient, handelt 
es sich um eine penalty.  Eine solche Abrede ist unwirksam. Rechtlich zulässig sind 
hingegen Abreden, die lediglich eine Vorabschätzung des möglicherweise eintre-
tenden Schadens im Fall des Vertragsbruchs beinhalten, sogenannte liquidated da-
mages. Eine zentrale Problematik ist es, die Gründe eines solchen penalty-  Verbots 
zu analysieren. 

3 Sowohl der Vorschlag von UNCITRAL als auch die UNIDROIT-Prinzipien sind nicht 
auf den europäischen Geschäftsverkehr  beschränkt. 

4 Vgl. zu dieser Aufteilung Zweigert/Kötz,  Einführung, B. § 5. 
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Im zweiten Kapitel geht die Arbeit auf Einzelheiten der Strafabrede im jeweili-
gen nationalen Rechtsverkehr ein. Eine Untersuchung erfolgt hinsichtlich ihrer ge-
setzlichen Regelungen sowie im Hinblick auf das allgemeine Schuld- beziehungs-
weise Vertragsrecht. Zunächst werden die Abrede- und Verfallsvoraussetzungen 
dargestellt. Hierbei sollen insbesondere die Fragen nach dem Erfordernis  von Ver-
schulden auf Seiten des Vertragsbrüchigen sowie eines Schadensnachweises geklärt 
werden. Weitere Untersuchungsschwerpunkte des zweiten Kapitels stellen der 
Aspekt des Schuldnerschutzes und das Verhältnis des Vertragsstrafenanspruchs  zu 
sonstigen Ansprüchen des Strafgläubigers dar. 

Ziel des dritten und letzten Kapitels ist es, die Frage zu klären, ob eine Verein-
heitlichung des Rechts der Vertragsstrafe  innerhalb der Europäischen Union sinn-
voll erscheint. Zunächst erfolgt eine Darstellung der Verwendung von Strafabreden 
in der internationalen Vertragspraxis sowie der diesbezüglichen kollisionsrechtli-
chen Problematik. Im Anschluß daran werden die bereits bestehenden supranatio-
nalen Regelungsvorschläge untersucht. 

Abschließend sollen die Möglichkeiten einer Rechtsvereinheitlichung bewertet 
werden. 

Eine thematische Einschränkung wird dahingehend vorgenommen, daß in der 
Arbeit nicht auf gesetzlich angeordnete Strafleistungen eingegangen werden soll. 
Bei der hier vorgenommenen vertragsrechtlichen Untersuchung findet eine Be-
schäftigung allein mit Strafabreden zwischen zwei Vertragsparteien statt.5 Daneben 
werden wegen ihrer geringen Bedeutung sowohl in der nationalen als auch in der 
internationalen Vertragspraxis Vertragsstrafen  zur Sicherung gesetzlicher Verhal-
tenspflichten nicht behandelt. 

5 Vgl. zu der geringen Bedeutung gesetzlich angeordneter Strafzahlurigen in internationa-
len Verträgen UNCITRAL, Report of the Secretary-General: Liquidated damages and penalty 
clauses I (A/CN.9/161), Yearbook 1979, Vol. X, S. 40 in Fn. 3. 


